
Leistungen für werdende
und junge Eltern (Kommune)
Der Fachbereich Bildung bietet zahlreiche Leistungen für 
werdende und neu gewordene Eltern an. Auch Personen,

die sich mit dem Gedanken tragen, Kinder in Pflegschaft 
aufzunehmen oder zu adoptieren, finden hier die richtige 
Unterstützung.

Bitte beachten Sie, dass die Leistungen an unterschiedli-

chen Standorten angeboten werden.

Leistungen (Auszug):

• Beantragung von Elterngeld

• Beurkundungen von Vaterschaftsanerkennungen und

Unterhaltsverpflichtungen

• Beratung und Beurkundung von Erklärungen zur ge-

meinsamen elterlichen Sorge

• Beratung und Unterstützung zu Vaterschaft und Un-

terhalt / Beistandschaft

• Beratung und Beantragung von Unterhaltsvorschuss

• Angebote der Kindertagesbetreuung

• Übernahme des Kostenbeitrages für Kindertagesstät-

ten und Horte

• Auskunft aus dem Sorgeregister

• Amtsvormundschaft/Amtspflegschaft

• Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD)

• Adoptionsvermittlung / Pflegekinderdienst

Im Internetauftritt des Fachbereiches können Sie sich dazu

umfangreich informieren und finden alle wichtigen An-

sprechpartner und Kontaktadressen. Wir beraten Sie gern!

Stadt Halle (Saale)
Fachbereich Bildung
Albert-Schweitzer-Str. 40

(Hauptdienststelle)

06114 Halle (Saale)
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Leistungen für Schwangere
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Finanzielle Unterstützung 
und Beratungsleistungen

www.halle.de/de/Verwaltung/Verwaltungsorganisation/...
GB-Bildung-und-Soziales/Fachbereich-Bildung/



Bildung + Teilhabe (JC)
Die unterschiedlichen Leistungen aus dem Bildungs- und 
Teilhabepaket unterstützen bedürftige Kinder aus Familien 
mit geringem Einkommen. Leistungen aus den Bereichen 
Schule, KiTa, Kultur, Sport und Freizeit können in An-
spruch genommen werden.

Grundsicherung (JC)
Das Jobcenter gewährt Empfängerinnen und Empfängern 
sowie Familien im Arbeitslosengeld II-Bezug einmalige 
Leistungen während der Schwangerschaft, für die 
bevorstehende Geburt sowie für die Säuglings- und 
Kinderausstattung. Diese Leistungen müssen beantragt 
werden und sollen die Bedarfe während der 
Schwangerschaft, des Klinikaufenthaltes und die Bedarfe 
der ersten sechs Lebensmonate des Kindes abdecken.

Benötigen Sie weitere Informationen? Wir beraten Sie gern.

Jobcenter Halle (Saale)
Neustädter Passage 6
06122 Halle (Saale)

Fon: 0345 6822 555

www.jobcenter-hallesaale.de

Kindergeld (FamKa)
Für die grundlegende Versorgung ihrer Kinder erhalten Fa-
milien das Kindergeld. Der Anspruch besteht grundsätzlich 
bis maximal zur Vollendung des 25. Lebensjahres.

Kinderzuschlag (FamKa)
Der Kinderzuschlag unterstützt Familien mit geringem 
Einkommen und/oder mehreren Kindern. Der Kinderzu-
schlag ist eine zusätzliche Leistung zum Kindergeld.

Benötigen Sie weitere Informationen? Wir beraten Sie gern.

Familienkasse

Sachsen- Anhalt-Thüringen
Schopenhauerstraße 2
06114 Halle (Saale)

Fon: 0800 4 5555 30

www.familienkasse.de

______________________________________________

Frühe Hilfen (Kommune)
Frühe Hilfen richten sich an Schwangere und Familien mit 
Kindern bis zu drei Jahren in belastenden Lebenslagen, die 
frühzeitige Unterstützung bei der Förderung der gesunden 
Entwicklung ihrer Kinder in Anspruch nehmen wollen. 
Neben der Beratung der Familien kann auch die Ver-
mittlung an familienunterstützende Angebote in der 
Stadt Halle (Saale) durch die Fachstelle Frühe Hilfen 
des Fachbereichs Gesundheit erfolgen.

Benötigen Sie weitere Informationen zur oben genannten 
Leistung? Wir beraten Sie gern.

Stadt Halle (Saale)
Fachbereich Gesundheit
Stendaler Straße 7
06132 Halle (Saale)

Fon: 0345 772 6625

www.halle.de/Fachbereich Gesundheit

Grundsicherung (Kommune)
Der Fachbereich Soziales gewährt Empfängerinnen und 
Empfängern sowie Familien, die Sozialhilfe oder 
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 
beziehen, einmalige Leistungen während der Schwanger-
schaft, für die bevorstehende Geburt sowie für die 
Säuglings- und Kinderausstattung. Diese Leistungen 
müssen beantragt werden und decken die Bedarfe 
während der Schwangerschaft, des Klinikaufenthaltes und 
die Bedarfe der ersten sechs Lebensmonate des Kindes.

Halle-Pass A (Kommune)
Den Halle-Pass können Leistungsbezieherinnen und 
Leistungsbezieher von Arbeitslosengeld II, Sozialhilfe, 
Wohngeld, Kinderzuschlag oder Asylbewerberleistungen 
erhalten. Mit dem Halle-Pass wird in diversen Kultur- und 
Freizeiteinrichtungen ein Rabatt gewährt. Anträge sind beim 
Fachbereich Soziales zu stellen.

Bildung + Teilhabe (Kommune)
Der Fachbereich Soziales gewährt Leistungsempfängern 
und Leistungsempfängerinnen sowie Familien, die Sozial-
hilfe, Wohngeld, Kinderzuschlag oder Leistungen nach 
dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehen, auch die 
unterschiedlichen Leistungen aus dem Bildungs- und 
Teilhabepaket. Leistungen aus den Bereichen Schule, KiTa, 
Kultur, Sport und Freizeit können damit in Anspruch 
genommen werden.

Benötigen Sie weitere Informationen zu oben genannten 
Leistungen? Wir beraten Sie gern.

Stadt Halle (Saale)
Fachbereich Soziales
Südpromenade 30

06128 Halle (Saale)

Fon: 0345 221 5424

www.halle.de/Fachbereich Soziales




